
Handyordnung 

Wir wollen durch diese Nutzungsregeln erreichen, dass Straftaten wie z.B. Mobbing 
durch Videos, Fotos oder sonstige persönlichkeitsverletzende Darstellungsformen an 
unserer Schule nicht stattfinden. 

 
Die Regeln: 

1. Mobile Endgeräte (Smartphones, Smartwatches und Tablets) verbleiben 
während der Schulzeit ausgeschaltet in der Schultasche oder werden bei der 
Lehrerin oder dem Lehrer abgegeben. Das Lehrkräfteteam der Klasse 
entscheidet, ob die Handys/Smartwatches eingesammelt und verschlossen 
oder in den Schultaschen verbleiben. 

2. Auch auf dem Schulhof und dem Weg vom Bus zur Klasse und umgekehrt ist 
die Nutzung mobiler Endgeräte nicht erlaubt. 

3. Bei Nichtbeachtung der Regeln wird wie folgt verfahren: 

Das mobile Endgerät darf von jeder Lehrperson eingezogen werden. Es wird 
im Sekretariat aufbewahrt. 

Beim 1. Verstoß kann die Schülerin oder der Schüler das Handy am Ende des 
Schultages im Sekretariat abholen. 

Beim 2. Verstoß werden zusätzlich die Eltern benachrichtigt. 

Beim 3. Verstoß verbleibt das Handy in der Schule und muss von einer/einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

4. Wird das mobile Endgerät trotz Verbot genutzt und zum Konsum oder zur 
Verbreitung von gewaltverherrlichenden, rassistischen, sexistischen, politisch 
extremen und pornografischen Medien, die den Erziehungszielen der Schule 
widersprechen oder sogar strafbar sind, benutzt, kann das mobile Endgerät 
zur Klärung des Sachverhalts durch die Schulleitung der Polizei bzw. 
Staatsanwaltschaft übergeben werden. 

 


